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I:  Begründung zum Bauleitplanentwurf 
 
1. Aufstellungsbeschluss / räumlicher Geltungsbereich  
 
Der Rat der Gemeinde Ladbergen hat am 22.11.2007 die 19. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4 „Ortslage“ beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Planes  befindet sich im nördlichen Ortskernbereich der 
Gemeinde zwischen Mühlenstraße und Grevener Straße. Der Geltungsbereich der Änderung ist 
identisch mit der Abgrenzung des Flurstückes Nr. 969. Dieses liegt in der Gemarkung 
Ladbergen, Flur 50. 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung geometrisch eindeutig festgesetzt. 
 
Grundlage der Planung bildet die Liegenschaftskarte des Katasteramtes Steinfurt vom 
28.11.2007. 
 
In dem Geltungsbereich der Änderung gilt die Örtliche Bauvorschrift „Ortslage Ladbergen“ vom 
29.03.1988, die am 04.08.1988 rechtsverbindlich geworden ist. 
 
 
2. Planungsanlass / Aufstellungserfordernis 
 
Anlass für die 19. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 sind veränderte Anforderungen an die 
Nutzung der im Ortskern gelegenen Flächen. Mit Hilfe der Aufstellung des Bebauungsplanes 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine intensivere bauliche Nutzung des 
zentralen Bereiches der Gemeinde geschaffen werden. Die vorhandene Mischung sozialer, 
kultureller, geschäftlicher und wohnbaulicher Nutzungen soll durch die Bereitstellung 
zusätzlichen  Wohnraums ergänzt werden. Dazu ist die Inanspruchnahme einer bislang als 
Stellplatzfläche genutzten privaten Fläche sowie insbesondere eine entsprechende Änderung 
der bisherigen bauleitplanerischen Regelungen erforderlich. 
 
 
3. Berücksichtigung des Flächennutzungsplanes 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Ladbergen ist der Geltungsbereich 
des Plangebietes als „Gemischte Bauflächen“ innerhalb des Siedlungsschwerpunktes 
dargestellt. Eine Anpassung des FNP ist daher nicht erforderlich. Die Planungsabsichten 
entsprechen dem Entwicklungsgebot (§ 8 (2) BauGB). 
 
 
4. Situation des Geltungsbereiches 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches der Bebauungsplanänderung befindet sich planungsrechtlich 
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Nr. 4 „Ortslage“, der in diesem Bereich 
noch in seiner Ursprungsform rechtsgültig ist. 
 
Die Fläche weist kaum Gefälle auf. Topografisch auffällige Strukturen sind auf der Fläche nicht 
vorhanden.  Südlich angrenzend beginnt jedoch der Niederungsbereich des Ladberger Mühlen-
baches. 
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Die Fläche stellt sich derzeit als überwiegend mit Betonsteinpflaster versiegelte, private 
Verkehrsfläche dar, die von Osten her mit Kraftfahrzeugen erreichbar ist. 
 
 
5.  Planungsabsichten 
 
5.1  Art der Nutzung 
 
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches sollen weiterhin, den für den Ortskern typischen, 
gemischten Baustrukturen entsprechen. Deshalb werden weiterhin „Mischgebiete“ festgesetzt. 
Ausgeschlossen werden jedoch die flächenintensive Nutzung „Gartenbaubetriebe“ sowie, um 
die vorhandene städtebauliche Struktur nicht durch Verdrängungsprozesse zu gefährden, 
„Vergnügungsstätten“.  
 
Die bisherige Festsetzung einer „Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ mit der Zweckbestimmung „Garagen“ soll entfallen. Eine 
Realisierung der festgesetzten Nutzung hat auf dieser Fläche bislang nicht stattgefunden. 
Garagenanlagen finden sich unmittelbar östlich benachbart. Auch die als Pflanzgebot 
festgesetzten Einzelbäume wurden bisher nicht gepflanzt. 
 
 
5.2  Maß der Nutzung / Bauweise 
 
Bislang liegt das zulässige Maß der baulichen Nutzung deutlich unter den Obergrenzen der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO). Zukünftig ist deshalb eine Erhöhung der Ausnutzbarkeit 
vorgesehen. Dies resultiert einerseits aus der beengten Grundstückssituation, andererseits aus 
der Zielsetzung, den Innenbereich zugunsten der Schonung des Außenbereiches zu verdichten. 
 
Durch die Verdichtung der baulichen Nutzung erfährt der Ortskern der Gemeinde eine 
Konzentration, die der Lage und Funktion des Siedlungsschwerpunktes angemessen ist. Die 
Grundflächenzahl GRZ liegt zukünftig knapp unter der BauNVO-Obergrenze. Unter Ausnutzung 
des § 19 (4) BauNVO ist eine Versiegelung des Grundstückes zu 75 % möglich. Die 
Geschossflächenzahl wird gegenüber dem bestehenden Rechtsplan auf GFZ 1,0 verdoppelt, 
um damit eine mehrgeschossig effektive Nutzung zu ermöglichen. 
 
Die Geschossigkeit wird auf maximal drei Vollgeschosse beschränkt, und damit um ein 
Geschoss gegenüber der bisherigen Zulässigkeit erhöht. Eine Einschränkung der Bauhöhe 
erfolgt jedoch über zusätzliche Festsetzungen (vgl. 5.3). 
 
Da ein Anbauen an benachbarte Baukörper nicht vorgesehen ist, wird eine offene Bauweise 
vorgesehen. Die Lage der Baukörper wird durch Baugrenzen in Abhängigkeit von den 
vorhandenen Grundstücksgrenzen eng markiert. 
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5.3  Gestaltung 
 
Der Ortskern der Gemeinde hat sich im Laufe der Zeit sehr vielgestaltig entwickelt. Dieser Mix 
der Baustrukturen wird primär durch eine relativ einheitliche obere Höhenentwicklung gefasst. 
 
Neben der Begrenzung der Geschossigkeit wird deshalb eine maximale Firsthöhen-
beschränkung auf 13,0 m sowie eine Traufhöhenbegrenzung von max. 6,0 m Höhe 
vorgenommen. 
 
Ansonsten gelten die Festsetzungen der Örtlichen Bauvorschrift, die rot bis braunes Sicht- bzw. 
Verblendmauerwerk vorsieht und die Dachneigung auf 35 – 45° beschränkt. 
 
 
6.  Erschließung 
 
6.1  Verkehrserschließung 
 
Die verkehrliche Erschließung des Änderungsbereiches erfolgt wie bislang von der 
Wendeanlage des mit der Mühlenstraße verbundenen öffentlichen Stichweges. Eine zusätzliche 
fußläufige Verbindung, die derzeit in westlicher Richtung über ein privates Grundstück führt, ist 
für die Erschließung nicht zwingend erforderlich und wird planungsrechtlich deshalb nicht 
gesichert. 
 
Durch die intensivere bauliche Ausnutzung ist vsl. von einer gewissen Verkehrszunahme 
auszugehen. Angesichts der relativ geringen überbaubaren Grundstücksfläche werden jedoch 
keine erheblichen Belastungen oder funktionale Einschränkungen benachbarer Nutzungen 
gesehen. 
 
 
6.2  Ver- und Entsorgung 
 
Das bestehende Leitungsnetz kann die Mehrbelastung an Abwässern problemlos aufnehmen. 
Da eine regelmäßige Versickerungsmöglichkeit des Niederschlagswassers an dieser Stelle der 
Gemeinde vsl. nicht gewährleistet werden kann, ist ebenfalls eine Ableitung in das vorhandene 
Leitungsnetz erforderlich. Von dort erfolgt eine Einleitung in den Ladberger Mühlenbach. 
  
Das Plangebiet ist an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen, sodass zusätzliche 
Leitungen nicht erforderlich sind. 
 
Die Versorgung mit weiteren Medien ist möglich. 
 
Die an den Planänderungsbereich angrenzende Transformatorenstation bleibt von der Planung 
unberührt. 
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7.  Immissionsschutz 
 
Innerhalb der Bauflächen des Geltungsbereiches ist, bedingt durch die umgebenden Nutzungen  
(u. a. Tankstelle, Lebensmitteleinzelhandelsmarkt, Wohn- und Geschäftshäuser) mit 
vorwiegend verkehrlichen Geräuschimmissionen, zu rechnen. Ebenfalls als Schallquelle sind 
die Grevener Straße (L 555) sowie in geringem Umfang die Mühlenstraße zu sehen. Zu diesen 
Verkehrsflächen bestehen allerdings teilweise deutliche Abstände, in deren Fläche sich 
teilweise auch abschirmende Bauwerke befinden. 
 
Um die Auswirkungen der Schallereignisse zu ermitteln, wurde eine Schalltechnische 
Untersuchung1 durchgeführt.  
 
In Bezug auf die weiterhin vorgesehene Mischgebietsfestsetzung sind durch die Verkehre auf 
den öffentlichen Verkehrsflächen keine erheblichen Belastungen für den Änderungsbereich 
anzunehmen. Auch benachbarte Nutzungen werden durch die  mit der Planänderung bewirkten 
Nutzungsintensivierung verkehrlich nicht maßgeblich zusätzlich beeinträchtigt. 
 
Durch die gewerblichen Umgebungsnutzungen sind ebenfalls keine Schallbeeinflussungen zu 
erwarten, die durch vorsorgliche Schutzmaßnahmen reduziert werden müssten. 
 
 
8.  Altlasten 
 
Altlasten bzw. Bodenbelastungsverdachtsflächen im Sinne des Gemeinsamen Runderlasses 
des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport und des Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz „Berücksichtigung von Flächen mit 
Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmi-
gungsverfahren“ (MBL. NRW 2005 S. 582) vom 14.03.2005 innerhalb des Plangebietes sind 
nicht bekannt. 
 
Seitens des Kreises Steinfurt wird darauf hingewiesen, dass an den Änderungsbereich das 
Betriebsgelände einer Tankstelle angrenzt und das Gelände als Altlastenverdachtsfläche im 
Altlastenkataster registriert ist. Nach einer Gefährdungsabschätzung im Jahre 1994 wurden 
geringe Bodenverunreinigungen und ölverunreinigter Bauschutt ordnungsgemäß entsorgt. 
 
 
9.  Denkmalschutz / Denkmalpflege 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Baudenkmäler vorhanden. Südöstlich des Änderungs-
bereiches existiert jedoch unmittelbar am Mühlenbach ein Baudenkmal, das als solches im 
Ursprungsbebauungsplan festgesetzt ist. Es handelt sich um die sogenannte „Rolincks alte 
Mühle“, deren südlicher Teil aus dem Jahr 1748 (als preußische Fiskusmühle) stammt. Der 
nördliche Teil wurde 1890 als Nachfolger mit einem Turbinenantrieb (als Dorfmühle) errichtet. 
Bei beiden Bauwerken handelt es sich um Fachwerkgebäude, die unterschiedlichen 
Folgenutzungen dien(t)en. Noch weiter südlich befindet sich die Kirche. Beide Baudenkmäler 
sind durch Gehölze im Seitenraum des Mühlenbaches weitgehend der direkten Blickbeziehung 
entzogen. 
                                                           
1 Planungsbüro Hahm GmbH, Schalltechnische Untersuchung für die 19. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 „Ortslage“, Osnabrück, 30.09.2008 







 
P L A N U N G S B Ü R O  H A H M  G M B H  .  V B I  
 
 


 


 19. Änderung B-Plan Nr. 4 „Ortslage“ 8


 
Durch die Änderung des B-Planes wird der Stellenwert der Baudenkmäler nicht verändert. 
 
 
10.  Planverwirklichung / Bodenordnung 
 
Die Planungsmaßnahme findet ausschließlich auf der Grundstücksfläche des Antragstellers der 
Bebauungsplanänderung statt. 
 
Bodenordnende Maßnahmen sind deshalb nicht erforderlich. 
 
 
11.  Flächenbilanz 
 
Die Fläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 0,055 ha. 
 
 
12.  Erschließungskosten 
 
In den Haushalt einzustellende Erschließungskosten entstehen der Gemeinde nicht. 
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II. Beschreibung und Bewertung möglicher   Umweltauswirkungen 
 
 
Die vorliegenden Kenntnisse bei den einzelnen umweltrelevanten Schutzgütern vor und nach 
der Maßnahmenrealisierung werden dargestellt und die beabsichtigten Vermeidungs-, 
Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen erläutert. 
 
 
1.  Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes, 


einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 
beeinflusst werden 


  
1.1  Geologie / Boden 
 
Die geologische Karte zeigt für den Bereich Ladbergen Talsand der Weichsel-Kaltzeit im 
Pleistozän. 
 
Die vorherrschenden Bodenarten sind im Allgemeinen Sande, als Ausgangsgestein 
Pleistozäner Sand und Flugsande. Als Bodentypen überwiegen Podsole, schwach bis stark 
podsolidiert, meist Ortserde und Ortstein. 
 
Die Eigenschaften der sandigen Bodenarten ist tiefgründig, teils mittelgründig, arm und trocken. 
Von der Wertigkeit handelt es sich um geringe und arme Böden. Ortsteine sind nicht 
durchwurzelbar. 
 
Durch die bisherige bauliche Nutzung hat eine weitgehende Verlagerung und  nahezu 
vollständige Versiegelung der oberen Schichten stattgefunden. 
 
Entsprechend der Karte der schutzwürdigen Böden vom Geologischen Dienst NRW handelt es 
sich um einen sehr schutzwürdigen Boden als Extremstandort. Die vorhandenen Sand- oder 
Schüttböden (Podsol-Regosol) sind tiefgründig, aktuell grundwasser- und staunässefrei, die 
sich aus reinen Sanden oder Grobskelettsubstraten als trockene oder sehr trockene und 
nährstoffarme Böden entwickelt haben. 
 
In der unmittelbaren Nachbarschaft (Tankstellengelände) ehemals vorhandene Bodenverun-
reinigungen wurden im Zuge des Tankstellenumbaus 1994 ordnungsgemäß entsorgt und Um- 
und Ausbau der Tanks nach Angaben des Kreises Steinfurt gutachterlich begleitet. 
 
 
1.2  Gewässer / Grundwasser 
 
Im Änderungsbereich selbst sind keine offenen Gewässerstrukturen vorhanden. Südlich, in ca. 
20 m Entfernung, befindet sich der Ladberger Mühlenbach. 
 
Durch die bisherige Nutzung  der Flächen ist eine Anreicherung des Grundwassers nahezu 
vollständig unterbunden. Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität können angesichts der 
intensiven Versiegelung und der bisherigen Nutzung nicht erwartet werden. 
 
Konkrete Erkenntnisse der hydrogeologischen Verhältnisse liegen für den Änderungsbereich 
nicht vor.  
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Wasserschutzgebietsausweisungen bestehen im weiteren Umfeld nicht. 
Parallel zum Mühlenbach erstreckt sich ein festgelegter Überschwemmungsbereich, der bis auf 
ca. 5 m an das Grundstück heranreicht. 
 
 
1.3  Klima / Lufthygiene 
 
Bei dem Änderungsgebiet handelt es sich um einen Teil des gemeindlichen Siedlungs-
schwerpunktes, der durch Bauflächen und Verkehrsflächen eine sehr hohe Versiegelung 
aufweist und von daher als Stadtklima beschrieben werden kann. Eine Abmilderung der 
stadtklimatischen Auswirkungen (i. d. R. trocken, heiß) wird allerdings durch den nahen 
Niederungsraum des Ladberger Mühlenbaches mit seinen Wasserflächen, feuchten Seiten-
räumen und großkronigen Baumbestand bewirkt. 
 
 
1.4  Arten / Lebensgemeinschaften 
 
Die potenzielle natürliche Vegetation des Planbereiches besteht aus trockenen Eichen-Birken-
Wäldern und trockenen Eichen-Buchen-Wäldern. Teilweise sind auch feuchte Eichen-Birken- 
bzw. feuchte Eichen-Buchen-Wälder anzutreffen. Die unterschiedlichen Waldgesellschaften 
entstehen durch den relativ kleinflächigen Wechsel der Bodenverhältnisse im Planbereich. 
 
Tatsächlich ist auf der Fläche selbst keine Vegetation vorhanden, da eine duchgängige 
Oberflächenbefestigung vorliegt. 
 
Südlich des Plangeltungsbereiches befinden sich im Randbereich des Ladberger Mühlen-
baches einige hochstämmige und großkronige Bäume, die mit ihren äußeren Ästen teilweise in 
den Plangeltungsbereich hineinragen. 
 
Faunistische Untersuchungen wurden nicht durchgeführt. Angesichts der verdichteten Situation 
der Ortslage sind überwiegend Kulturfolgerarten zu erwarten. Besonders geschützte Arten sind 
in diesem Bereich nicht bekannt. 
 
 
1.5  Orts-/Landschaftsbild 
 
Das Ortsbild ist im Umfeld von sehr unterschiedlich gestalteten Gebäuden und durch den hohen 
Grad der Versiegelung geprägt. Die dicht stehenden großkronigen Bäume im 
Gewässerrandbereich bilden von der Landesstraße L 555 aus gesehen einen dichten und 
hochaufragenden Abschluss dieses Teiles des Siedlungsbereiches zum Gewässerraum. 
 
 
1.6  Mensch / Gesundheit 
 
Von der Grevener Straße L 555 gehen aufgrund der verkehrlichen Frequentierung deutliche 
Belastungen auf unmittelbar angrenzende Bereiche aus. Der geringste Abstand zwischen 
Plangeltungsbereich und Fahrbahn der L 555 beträgt ca. 19 m. Zudem befinden sich einige 
Bauwerke  auf den dazwischen liegenden Flächen. 
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Weitere Immissionen gehen von den umliegenden gewerblichen Nutzungen (Lebensmittel-
einzelhandel, Tankstelle) aus. 
 
 
1.7  Kultur / Sachgüter 
 
Die Bedeutung des näheren Planungsraumes wird u. a. durch Bau- und Bodendenkmäler 
bestimmt. So befindet sich u. a. südlich des Mühlenbaches die für das Ortsbild bedeutsame und 
als Baudenkmal eingetragene Kirche. 
 
Ein weiteres Denkmal befindet sich mit der „Rolinck’s alte Mühle“ unmittelbar südlich und direkt 
am Mühlenbach. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Naturdenkmäler vorhanden. 
 
Umweltrelevante Sachgüter sind ebenfalls nicht vorhanden. 
 
 
1.8  Wechselwirkungen 
 
Besonders die durchgängige Versiegelung der Flächen beeinträchtigt die unterschiedlichen 
Umweltaspekte. Die einzelnen dadurch berührten Schutzgüter beeinflussen sich zudem 
grundsätzlich untereinander und stehen tlw. in einem engen gemeinsamen Wirkungs-
zusammenhang. Weitergehende besondere Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen 
Umweltmedien sind jedoch nicht erkennbar. 
 
 
2.  Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 


Planung und bei Nichtdurchführung der Planung 
 
2.1  Boden 
 
Durch die Neufestsetzung überbaubarer Grundstücksflächen mit (gegenüber dem bestehenden 
Bebauungsplan) erhöhter Grundflächenzahl wird eine zusätzliche Versiegelung der Flächen 
vorbereitet. Rechtlich wird gegenüber dem derzeitigen tatsächlichen Zustand der Fläche jedoch 
eine teilweise Entsiegelung der Flächen (bei maximal zulässigen 75 % der Versiegelung) 
bewirkt. Ein Verlust von Oberboden wird wegen der bestehenden Flächeninanspruchnahme 
nicht eintreten. Die örtliche Horizontfolge wird jedoch evtl. durch vsl. tiefergehende Eingriffe 
zusätzlich gestört. 
 
Bei einem Verzicht auf die Planänderung würden die vorhandenen Beeinflussungen durch die 
bisherige Bodennutzung voraussichtlich bestehen bleiben. Eine Entsiegelung von Teilflächen 
wie dies nun rechtlich umzusetzen ist, würde vermutlich ebenfalls nicht eintreten. 
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2.2  Wasser 
 
Das auf dem Grundstück auftreffende Niederschlagswasser kann aufgrund der hohen 
Versiegelung allenfalls in sehr geringen Teilen auf der Fläche selbst versickert werden. Eine 
Reduzierung des Grundwasserdargebotes ist allerdings im Verhältnis zur vorhandenen 
Versiegelung nicht zu erwarten. 
 
Bei einem Planungsverzicht würde der überwiegende  Teil des Niederschlagswassers wie 
bislang abgeleitet werden. 
 
 
2.3  Klima / Lufthygiene 
 
Durch die Festsetzung der Baugebietsflächen mit erhöhter GRZ können theoretisch evtl. 
kleinräumige Klimabeeinflussungen erhöhten  Umfangs entstehen. In der Realität ist jedoch 
keine höhere Versiegelung möglich. Mit der Erhöhung der Rauigkeit des Geländereliefs 
(größere bauliche Anlagen) ist evtl. eine Reduzierung der bodennahen Windgeschwindigkeiten 
zu erwarten. Die klimatische Situation der benachbarten Ortslage erfährt jedoch keine 
nennenswerte Veränderung, zumal der Änderungsbereich sehr klein ist. 
 
Bei einem Verzicht auf die Planänderung würden sich voraussichtlich keine größeren 
Klimaveränderungen ergeben. 
 
 
2.4  Arten/Lebensgemeinschaften 
 
Auswirkungen auf Arten und Lebensgemeinschaften sind in erkennbarem Umfang nicht zu 
erwarten. Zwei nach dem bisherigen B-Plan anzupflanzende Einzelbäume können wegen der 
Konkurrenz zum neuen Wohngebäude nicht mehr gepflanzt werden. Nachhaltige Auswirkungen 
auf den Artenbestand ergeben sich daraus jedoch nicht 
 
 
2.5  Orts-/Landschaftsbild 
 
Grundsätzliche Auswirkungen auf das Ortsbild sind durch die vorgesehenen Änderungen nur in 
geringem Umfang zu erwarten. Die Errichtung mehrgeschossig aufragender Baukörper wird 
durch beschränkende Höhenfestsetzungen reduziert, sodass keine deutlichen Höhenab-
weichungen zu benachbarten Baukörpern entstehen. Zudem wird sich ein derartiger Baukörper 
vor dem Hintergrund der Gehölze am Mühlenbach nicht auf die Ortssilhouette auswirken. 
 
Ein Planungsverzicht würde vsl. keine Auswirkungen auf das Ortsbild bedeuten. 
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2.6  Mensch / Gesundheit 
 
Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden oder gar die Gesundheit sind durch die 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen nicht zu erwarten. 
 
Nennenswerte Erhöhungen der Verkehrsmengen werden durch die neue Nutzung in der 
Nachbarschaft vsl. nicht eintreten.  
 
Im Rahmen einer Schalltechnischen Untersuchung2 wurde ermittelt, dass weder durch 
gewerbliche Nutzungen noch durch die Kfz-Bewegungen auf der Landesstraße die rechtlich 
fixierten Schutzwerte überschritten werden. 
 
 
2.7  Kultur / Sachgüter 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes werden  die in der Nachbarschaft vorhandenen 
Denkmäler in ihrem Stellenwert nicht verändert. 
 
 
2.8  Wechselwirkungen 
 
Durch die Realisierung der beabsichtigten Baumaßnahmen bleiben die vorhandenen 
Wechselwirkungen im Kern bestehen. Besondere Beeinträchtigungen sind durch diese 
Wechselwirkungen nicht zu erwarten. 
 
 
3. Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen 
 
Aufgrund der städtebaulich gewünschten Umgestaltung dieses Teils der besiedelten 
Gemeindeflächen ist der allenfalls in geringem Umfang zu erwartende Eingriff in Natur und 
Landschaft grundsätzlich unvermeidbar. Durch die Nutzung der bereits vorhandenen 
Infrastruktureinrichtungen und eine bauliche Verdichtung des Innenbereiches werden 
gegenüber einem Außenwachstum der Siedlungsfläche in hohem Umfang Eingriffe vermieden. 
 
Eine Kompensation der ggf. auftretenden geringen und unvermeidbaren Eingriffe ist innerhalb 
des Geltungsbereiches jedoch nicht möglich. Da es sich bei dem Planungsvorhaben um einen 
„Bebauungsplan der Innenentwicklung“ gemäß § 13a BauGB (i. d. F. vom 27.12.2006) handelt, 
sind die verbleibenden Eingriffe gemäß § 1a (3) S. 5 BauGB zulässig und deren Ausgleich nicht 
erforderlich. 
 


                                                           
2 Planungsbüro Hahm, a.a.O. 
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4.  In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativen) 
 
Standortalternativen für die städtebaulich/gestalterisch gewünschten Veränderungen des 
Geltungsbereiches bestehen nicht. 
 
Die Umnutzung findet in einem bereits intensivst beanspruchten Teil des Siedlungsgebietes 
statt, sodass insbesondere die Vorgaben des Bodenschutzes berücksichtigt werden. 
 
 
5.  Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 


Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplanes auf die Umwelt 
 
Derzeit sind mit Ausnahme der vermutlich zusätzlichen Eingriffe in die Horizontalfolge des 
Bodens die mögliche Beeinflussung von Luftbewegungen durch Baukörper sowie die 
geringfügig wirksamen Änderungen im Ortsbild keine deutlichen Auswirkungen auf die Umwelt 
erkennbar. Von daher werden keine besonderen Instrumente eines Monitorings vorgesehen. 
Dennoch wird die Einhaltung der umweltrelevanten Zielsetzungen bei der Konkretisierung und 
Realisierung der neuen Nutzung in nachfolgenden Plan- und Genehmigungsverfahren geprüft. 
 
 
 


Aufgestellt: 
Osnabrück, 02.10.2008 
Ri/Sc-07145-08 
 
Planungsbüro Hahm GmbH 
 
 





		Begründung Stand 02.10








